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EINLADUNG UND TRAKTANDENLISTE 
 
 
Gemeindeversammlung am Dienstag, 27. Mai 2025, 20.00 Uhr 
Mehrzweckhalle Uttwil 
 
 
Begrüssung, Eröffnung und Wahl der Stimmenzähler 
 
 
Traktanden 
 
1. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 26. November 2024 
 
2. Jahresrechnung 2024 
 
3. Einbürgerungsgesuche 
 
4. Mitteilungen und Umfrage 

 
 
 
Anschliessend an die Versammlung sind alle Teilnehmenden zum Apéro eingeladen. 
 
 
Die Kontrolle der Stimmrechtsausweise erfolgt vor der Gemeinde- versammlung. Ohne Ausweis 
kann die Versammlung nicht besucht werden. 
 
 
 
 
Gemeinderat Uttwil 
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VORWORT DER GEMEINDEPRÄSIDENTIN  
 
 
 
Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 
 
 
Es ist mir eine Freude, Ihnen im Folgenden einen Überblick über die wichtigsten Punkte des 
Geschäftsjahres 2024 geben zu dürfen.  
 
Im Budget 2024 wurde ein Verlust von Fr. 284’500 ausgewiesen. Dank höherer Einnahmen bei 
den Steuern der natürlichen Personen aus den vergangenen Jahren sowie durch 
Grundstückgewinne konnten wir jedoch einen Gewinn von Fr. 450'429.71 erzielen. Dieser 
Gewinn wird in Höhe von Fr. 440’000 dem Konto «Vorfinanzierung Mehrzweckhalle» 
zugewiesen, wodurch dort nun ein Guthaben von Fr. 4'000'000 ausgewiesen wird. Der 
verbleibende Betrag von Fr. 10'429.71 fliesst in das Eigenkapital. 
 
Die Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung geprüft und keine 
Beanstandungen erhoben. Sie wurde als ordnungsgemäss befunden. Der Gemeinderat 
empfiehlt Ihnen daher einstimmig, die Jahresrechnung per 31. Dezember 2024 zu 
genehmigen. 
 
Im Jahr 2024 standen bei der Gemeinde folgende Projekte im Fokus: 
 
Beim Projekt Wärmeverbund mit thermischer Seewassernutzung, gemeinsam mit der 
Gemeinde Kesswil, konnte das Vorprojekt abgeschlossen werden. Es hat sich gezeigt, dass die 
Realisierung nur möglich ist, wenn für das Pumpwerk ein Standort in unmittelbarer Nähe am 
See gefunden werden kann. Da weder die Gemeinde Uttwil noch Kesswil über ausreichend 
grosse Grundstücke am See verfügen, sind wir auf Unterstützung privater Eigentümer 
angewiesen. Derzeit laufen Gespräche mit potenziellen Grundstückseigentümern, um einen 
geeigneten Standort zu finden. 
 
Die Projektarbeitsgruppe «Bau- und Planungskommission NMU» lädt alle Interessierten am 
25. Juni 2025 zu einem Informationsanlass ein, um über den aktuellen Stand des Projekts zu 
berichten und Fragen sowie Anregungen aus der Bevölkerung aufzunehmen. Es ist uns wichtig, 
möglichst viele Anliegen der potenziellen Nutzer zu berücksichtigen, damit das Projekt breite 
Akzeptanz findet. 
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Auf nationaler Ebene ist der Wohnraum in Zukunft voraussichtlich knapp bemessen – umso 
erfreulicher ist es, dass in unserer Gemeinde in naher Zukunft neue Mehrfamilienhäuser 
entstehen werden. Dies dürfte auch zu Mehreinnahmen bei den Steuern führen. Ein 
moderates Wachstum im Bereich Wohnraum ist aus Sicht der Gemeinde grundsätzlich positiv, 
es bringt jedoch auch Herausforderungen mit sich. 
 
Abschliessend möchte ich mich herzlich bedanken: 

- Bei meinen Kolleginnen und Kollegen im Gemeinderat für die konstruktive und gute 
Zusammenarbeit. 

- Bei unserer Verwaltung für die kompetente, effiziente und engagierte Arbeit. 
- Und bei Ihnen, sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, für das Vertrauen, 

das Sie unserer Behörde und Verwaltung entgegenbringen. 
 
Auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit mit Ihnen freue ich mich. 
 
 
 
 
 
 
Caroline Kürzi-Schmid 
Gemeindepräsidentin 
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1. PROTOKOLL DER GEMEINDEVERSAMMLUNG        
 Dienstag, 26. November 2024, 20.00 Uhr, in der Mehrzweckhalle     
 
 
Vorsitz   Caroline Kürzi-Schmid, Gemeindepräsidentin 
 
Gemeinderat  Regina Slongo, Vize-Gemeindepräsidentin 
   Thomas Krois 

Rainer Stäheli 
   Klemen Vehovec 
 
Protokoll  Aliye Gül, Gemeindeschreiberin 
 
Teilnehmende  93 Stimmberechtigte 
    Weitere Anwesende: 

- Markus Schoch, Pressevertreter Thurgauer Zeitung 
- Trudi Krieg, Pressevertreterin Seeblick 
- Aliye Gül, Gemeindeschreiberin 
- Urs Raschle, Finanzverwalter 
- Marco Bezjak, Giulia Knupp und Christina Zweili, Stiftung MOJUGA 

 
 
Traktanden 
1. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 28. Mai 2024 
2. Budget 2025 
3. Einbürgerungsgesuche 

a) Cedele Marco 
b) Dörrmann Sascha 
c) Hoermann Guido 
d) Westphal Anja 

4. Mitteilungen und Umfrage 
 
 
Begrüssung, Eröffnung und Wahl der Stimmenzähler 
Die Gemeindepräsidentin begrüsst im Namen des Gemeinderates die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger zur ordentlichen Budgetversammlung und dankt den Anwesenden für ihre Teil-
nahme. Im Weiteren begrüsst sie die berichterstattenden Medien und dankt für ihre Berichte. 
 
Die Gemeindepräsidentin informiert, dass die Kurz- und Langfassungen des Budgets online ver-
fügbar sind. Sie weist darauf hin, dass die ausführliche Botschaft zur Gemeindeversammlung im 
Vorfeld den Stimmberechtigten rechtzeitig zugestellt wurde und darin die wesentlichen Positi-
onen erklärt sind.  
 
Unter anderem berichtet die Gemeindepräsidentin über aktuelle Themen in der Gemeinde, das 
abgeschlossene Strafverfahren im Bezug auf die Veruntreuung sowie die Stellenaufstockung in 
der Bauverwaltung. Die Gemeindepräsidentin schliesst ihre Einführungsworte und erkundigt 
sich nach Fragen aus der Versammlung. 
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Es werden keine Fragen gestellt. 
 
Der zuständige Gemeinderat Thomas Krois berichtet aus der neu konstituierten Planungs- und 
Baukommission «NMU» (Neues Mehrzweckgebäude Uttwil), welche sich aus Vertretern der Pri-
marschulbehörde und der Gemeindebehörde sowie einer Vertreterin der Vereine zusammen-
setzt. Aus der Verwaltung haben die Gemeindeschreiberin sowie der Bauverwalter als admi-
nistrative Unterstützung Einsitz in der Kommission. Das Büro Buffoni Bühler AG aus St. Gallen 
begleitet die Kommission als Bauherrenunterstützung. Im Nachgang zu einer umfassenden Be-
darfsabklärung bei den Vereinen befasst sich die paritätische Kommission aktuell mit einem 
Soll-Raumprogramm und der Erarbeitung einer Machbarkeitsstudie. Die Ergebnisse der Mach-
barkeitsstudie sollen laut Gemeinderat Thomas Krois im Rahmen einer Informationsveranstal-
tung präsentiert werden. Der Bevölkerung soll so die Möglichkeit geboten werden, an diesem 
Projekt mitwirken zu können, bevor eine entsprechende Kreditvorlage zuhanden des Souveräns 
ausgearbeitet wird.  
 
Die Vize-Gemeindepräsidentin Regina Slongo erläutert den anwesenden Stimmbürgern in ei-
nem kurzen Rückblick das angelaufene Projekt «offene Jugendarbeit», welches ein Bestandteil 
des Kinder- und Jugendleitbildes ist. Im März 2024 wurde dazu eine Leistungsvereinbarung mit 
der Stiftung MOJUGA unterzeichnet. Im August 2024 nahm die Jugendarbeiterin Giulia Knupp 
ihre Arbeit auf. Um den Stimmbürgern einige tiefere Einblicke zu ermöglichen, übergibt die 
Vize-Gemeindepräsidentin das Wort an Marco Bezjak, Stiftungsratspräsident der MOJUGA, wel-
cher den Versammlungsteilnehmenden die offene Jugendarbeit mit einer ausführlichen Power-
point-Präsentation vorstellt.  
 
Eröffnung / Organisatorische Hinweise 
Die Gemeindepräsidentin weist darauf hin, dass zwecks optimaler Protokollführung ein Tonauf-
nahmegerät zur Aufzeichnung der Versammlung verwendet wird. Die Tonaufnahme wird nach 
Genehmigung des Protokolls an der nächsten Gemeindeversammlung gelöscht.  
 
Es wird festgestellt, dass die Einladung mit der Traktandenliste allen Stimmberechtigten recht-
zeitig zugestellt wurde. 
 
Als Stimmenzählerinnen werden vorgeschlagen und gewählt:  
Nadja Lüchinger und Janine Simbürger 
 
Es gibt keine Einwände gegen die Einladung zur Versammlung. Das Stimmrecht wird nieman-
dem aberkannt. Ohne Stimmrecht sind anwesend:  
- Markus Schoch, Pressevertreter Thurgauer Zeitung 
- Trudi Krieg, Pressevertreterin Seeblick 
- Aliye Gül, Gemeindeschreiberin 
- Urs Raschle, Finanzverwalter 
- Marco Bezjak, Giulia Knupp und Christina Zweili, Vertreter Stiftung MOJUGA 
 
 
Den Votanten steht ein Mikrophon zur Verfügung. Sie werden gebeten, bei Wortmeldungen für 
das Protokoll ihren Vor- und Nachnamen zu nennen. 
 
Es werden keine Einwände gegen die Traktandenliste vorgebracht. Von 1’280 Stimmberechtig-
ten sind deren 93 anwesend.  
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1.  Protokoll der Gemeindeversammlung vom 28. Mai 2024 
 
Das in der Botschaft abgedruckte Protokoll der Gemeindeversammlung vom 28. Mai 2024 wird 
diskussionslos und einstimmig genehmigt und der Verfasserin Aliye Gül verdankt. 
 
 
2. Budget 2025 
 
Die ausführliche Dokumentation zum Budget 2025 und zum Finanzplan 2026 bis 2029 befindet 
sich in der Botschaft ab der Seite 12 bis 32.  
 
Die Gemeindepräsidentin erklärt, dass das Budget weitgehend im Einklang mit dem Finanzplan 
stehe und geht noch näher auf einzelne Budgetpositionen in der Erfolgsrechnung ein. Unter 
anderem wird erklärt, dass Grundstückgewinnsteuern nicht budgetiert werden können, da 
diese weder planbar noch stetig sind. 
 
Das Budget 2025 rechnet mit einem Aufwandüberschuss von CHF 180’800 bei einem gleichblei-
bendem Gemeindesteuerfuss von 48%. Für die Investitionsrechnung sieht das Budget Nettoin-
vestitionen von CHF 1'105’000 vor.  
 
Diskussion 
Josef Arnold erkundigt sich nach dem budgetierten Betrag von CHF 100'000 in der Funktion 
5440 «Jugendschutz»; wie viel davon Lohnkosten und wie viel Infrastrukturkosten seien. Die 
Vize-Gemeindepräsidentin Regina Slongo erklärt, dass im Gesamtpaket von CHF 80'500 unter 
anderem die Lohnkosten, Kosten für die Personalrekrutierung, Arbeitsplatzkosten, Beratung 
der Jugendlichen und Eltern, Coachings usw. enthalten seien. Die Gemeindepräsidentin fügt 
noch hinzu, dass die PopUp Piazza ebenfalls aus dieser Funktion bezahlt wurde.  
 
Als Anschlussfrage erkundigt sich Josef Arnold nach der geplanten Dauer des Projektes. Gemäss 
Caroline Kürzi-Schmid läuft das Pilotprojekt vorerst für drei Jahre.  
 
Die Diskussion wird weiter nicht benutzt und ist somit geschlossen.  
 
Antrag 
Der Gemeinderat beantragt, den Steuerfuss der Politischen Gemeinde Uttwil für das Jahr 2025 
unverändert bei 48% zu belassen und das Budget 2025 der Politischen Gemeinde mit einem 
Aufwandüberschuss von CHF 180’800 in der Erfolgsrechnung und Nettoinvestitionen von 
CHF 1'105’000 in der Investitionsrechnung zu genehmigen.  
 
Beschlüsse 
a) Die Gemeindeversammlung beschliesst für das Jahr 2025 einstimmig einen unveränderten 

Steuerfuss von 48% für die Politische Gemeinde Uttwil. 
b) Die Gemeindeversammlung genehmigt einstimmig das Budget 2025 der Politischen Ge-

meinde Uttwil mit einem Aufwandüberschuss von CHF 180’800 in der Erfolgsrechnung und 
Nettoinvestitionen von CHF 1'105’000 in der Investitionsrechnung.  
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3. Einbürgerungsgesuche 
 
Sämtliche Einbürgerungsgesuche sind auf den Seiten 33 bis 34 der Botschaft zu dieser Ge-
meindeversammlung zu finden.  
 
a) Cedele Marco  
Der Gesuchsteller Marco Cedele, 1977, ist deutscher Staatsangehöriger und wohnt seit 1. Ja-
nuar 2014 in Uttwil. Er lebt mit seiner Partnerin Anja Westphal im Schibler 21. 
 
Marco Cedele arbeitet als Firmenkundenberater und Vice President bei der UBS Schweiz AG in 
Frauenfeld.  
 
Der Gemeinderat hat den Gesuchsteller mündlich und schriftlich befragt. Marco Cedele ist mit 
den schweizerischen Bräuchen und Sitten gut vertraut und verfügt über eine ausreichende 
Existenzgrundlage.  
 
Antrag 
Der Gemeinderat beantragt, dem Antrag um Aufnahme in das Gemeindebürgerrecht von Utt-
wil zuzustimmen.  
 
Beschluss 
In der offenen Abstimmung über das Einbürgerungsgesuch Cedele Marco wird mit 87 Ja-Stim-
men, 0 Nein-Stimmen und 6 Enthaltungen das Gemeindebürgerrecht von Uttwil erteilt.  
 
 
b) Dörrmann Sascha 
Der Gesuchsteller Sascha Dörrmann, 1970, ist deutscher Staatsangehöriger und wohnt seit 1. 
Juli 2018 in Uttwil. Er lebt mit seiner Ehegattin Nadine Siffrin an der Döllistrasse 18. 
 
Sascha Dörrmann arbeitet in Teilzeit bei der Hirslanden Klinik Stephanshorn in St. Gallen als 
Arzt in der Anästhesie und Intensivmedizin. In Uttwil führt er gemeinsam mit seiner Frau die 
Skinline Aesthetics Swiss Privatarztpraxis für ästhetische Medizin, Permanent Make up und 
Medizinische Kosmetik sowie das DETOXpherese® Swiss Medical Center. 
 
Der Gemeinderat hat den Gesuchsteller mündlich und schriftlich befragt. Sascha Dörrmann ist 
mit den schweizerischen Bräuchen und Sitten gut vertraut und verfügt über eine ausreichende 
Existenzgrundlage. 
 
Antrag 
Der Gemeinderat beantragt, dem Antrag um Aufnahme in das Gemeindebürgerrecht von Utt-
wil zuzustimmen.  
 
 
 
Beschluss 
In der offenen Abstimmung über das Einbürgerungsgesuch Dörrmann Sascha wird mit 73 Ja-
Stimmen, 3 Nein-Stimmen und 17 Enthaltungen das Gemeindebürgerrecht von Uttwil erteilt.  
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c) Hoermann Guido  
Der Gesuchsteller Guido Hoermann, ist deutscher Staatsangehöriger, 1975, und wohnt seit 1. 
Dezember 2019 in Uttwil. Er lebt an der Döllistrasse 29. 
 
Guido Hoermann arbeitet als Unternehmensberater und Geschäftsführer in der Consulting-
central GmbH in Happerswil.  
 
Der Gemeinderat hat den Gesuchsteller mündlich und schriftlich befragt. Guido Hoermann ist 
mit den schweizerischen Bräuchen und Sitten gut vertraut und verfügt über eine ausreichende 
Existenzgrundlage. 
 
Antrag 
Der Gemeinderat beantragt, dem Antrag um Aufnahme in das Gemeindebürgerrecht von Utt-
wil zuzustimmen.  
 
Beschluss 
In der offenen Abstimmung über das Einbürgerungsgesuch Hoermann Guido wird mit 75 Ja-
Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 18 Enthaltungen das Gemeindebürgerrecht von Uttwil erteilt.  
 
 
d) Westphal Anja 
Die Gesuchstellerin Anja Westphal, 1973, ist deutsche Staatsangehörige und wohnt seit 1. Ja-
nuar 2014 in Uttwil.  Sie lebt mit ihrem Partner Marco Cedele im Schibler 21. 
 
Anja Westphal arbeitet als Revisorin für das Internationale Bankhaus Bodensee AG in Fried-
richshafen.  
 
Der Gemeinderat hat die Gesuchstellerin mündlich und schriftlich befragt. Anja Westphal ist 
mit den schweizerischen Bräuchen und Sitten gut vertraut und verfügt über eine ausreichende 
Existenzgrundlage. 
 
Antrag 
Der Gemeinderat beantragt, dem Antrag um Aufnahme in das Gemeindebürgerrecht von Utt-
wil zuzustimmen.  
 
Beschluss 
In der offenen Abstimmung über das Einbürgerungsgesuch Westphal Anja wird mit 82 Ja-Stim-
men, 2 Nein-Stimmen und 9 Enthaltungen das Gemeindebürgerrecht von Uttwil erteilt. 
 
 
4. Mitteilungen und Umfrage 
 
Nachdem die Vorsitzende bereits zu Beginn der Versammlung einige Mitteilungen gemacht hat, 
gibt es seitens der Gemeindepräsidentin und des Gemeinderates keine weiteren mehr.  
Das Wort wird nicht weiter verlangt. Die Gemeindepräsidentin schliesst die Diskussion. 
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Schluss der Versammlung 
Bevor die Versammlung offiziell geschlossen wird, fragt die Vorsitzende an, ob jemand etwas 
zur Versammlungsführung einzuwenden habe. 
 
Die Gemeindepräsidentin hält fest, dass gegen die Versammlungsführung kein Einwand erho-
ben wurde und schliesst die Gemeindeversammlung. 
 
 
Die Versammlung schliesst um 20.45 Uhr. 
 
Uttwil, 26. November 2024 
 
 
 
 
Caroline Kürzi-Schmid Aliye Gül 
Gemeindepräsidentin Gemeindeschreiberin 
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2. JAHRESRECHNUNG 2024 
 
 
Jahresbericht 2024 der Verwaltung 
 
Einwohnerdienste und Bestattungsamt 
Im Berichtsjahr wurden 116 Zuzüge und 126 Wegzüge, 14 Geburten und 8 Todesfälle (2023: 
17 Todesfälle) registriert. Die Bevölkerung ist am Jahresende 2023 von 1‘914 Personen auf 
1‘904 Personen am Jahresende 2024 gesunken und teilte sich per 31. Dezember 2024 auf in 
1‘532 Schweizer und 372 Ausländer. Der Ausländeranteil am Jahresende betrug 19.54%. Von 
den 1‘904 Einwohnern am Jahresende waren 592 evangelisch, 481 katholisch und 831 waren 
konfessionslos oder hatten eine andere Konfessionszugehörigkeit. 
 

 
 
AHV/IV-Zweigstelle 
In unserem Dorf wohnhaft sind 448 Rentnerinnen und Rentner. Das Sozialversicherungszent-
rum Thurgau hat die Rentner:innen im Jahre 2024 mit Ergänzungsleistungen in der Höhe von 
CHF 508‘608.00 unterstützt (Vorjahr: CHF 504‘187.00). 
 
Individuelle Prämienverbilligung 
Es wurden Prämienverbilligungen in der Höhe von CHF 966‘553.20 im Berichtsjahr ausgerich-
tet. Der Gemeindeanteil betrug CHF 177‘420.50. 
 
Soziale Dienste und Berufsbeistandschaft 
Die Sozialen Dienste haben im Jahr 2024 durchschnittlich 9 Haushalte unterstützt. 2 Perso-
nen haben im 2024 einen Neuantrag auf Unterstützung gestellt, 4 Dossiers konnten abge-
schlossen werden. Im Bereich der Bevorschussung/Inkasso von Kinderalimenten wurden an-
fangs Jahr 4 Dossiers geführt, die Anzahl hat sich bis Ende 2024 um 3 Dossiers reduziert. Es 
waren 4 Asylbewerber in der Gemeinde Uttwil wohnhaft. Aus der Ukraine wurden in der ers-
ten Jahreshälfte 11 Personen unterstützt. In der zweiten Jahreshälfte sind 2 Personen nach 
Romanshorn gezogen und 2 Personen in die Ukraine zurückgekehrt, so dass Ende 2024 ins-
gesamt noch 7 Personen aus der Ukraine unterstützt wurden. 
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Die Berufsbeistandschaft der Stadt Amriswil hat für die Gemeinde Uttwil per 31. Dezember 
2024, 8 Erwachsene und 13 Kinder betreut. Es gab 4 Fallaufnahmen und 6 Fallabschlüsse. 
 
Bauverwaltung 
Im vergangenen Jahr war die Bauverwaltung hauptsächlich mit grösseren Bauprojekten und 
mehreren Verfahren beschäftigt. Die nach wie vor anhaltende Bautätigkeit sowie die Umset-
zung des neuen Rahmennutzungsplans mit einer verdichteten Bauweise stellt die  
Bauverwaltung immer wieder vor Herausforderungen. Um die anstehenden Aufgaben und 
Projekte auch in Zukunft bewältigen zu können, wurde die Bauverwaltung im vergangenen 
Jahr personell verstärkt. 
 
Die Bauverwaltung beschäftigte sich im Jahr 2024 mit insgesamt 93 Geschäften: 
 
36 Baugesuche abgeschlossen oder befinden sich noch in Bearbeitung 
23 Bauanfragen und Abklärungen 
8 Planungsgeschäfte (Sondernutzungspläne) 
13 Projekte (Infrastruktur usw.) 
2 Konzessionen / WNG Bewilligungen 
 
5 Feuerschutzbewilligungen 
3 Gesuche Solaranlagen (Meldeverfahren) 
 
Steueramt 
Die Anzahl der steuerpflichtigen Personen in Uttwil betrug am 31. Dezember 2024 total 1‘325 
natürliche Personen. 2024 betrug die durchschnittliche Steuerkraft zu 100% pro Einwohner 
CHF 2‘932.91 (2023: CHF 3‘113.59). 
 
Über den Steuerbezug im Berichtsjahr orientiert Sie das Steueramt wie folgt: 
 
 Gesamt-Soll 

mit V-Zins, etc. 
alte Rück-

stände 
Guthaben neue  

Rückstände 
Steuereingang 

2024 
Staatssteuer 6’120’500.45 186’401.44 6’306’901.89 -216’104.46 6’090’797.43 
Gemeindesteuer 2’681’315.55 79’789.50 2’761’105.05 -91’991.09 2’669’113.96 
Primarschulsteuer 2’458’995.42 75’964.49 2’534’959.91 -88’295.01 2’446’664.90 
Sekundarschule D-K-U 1’391’583.66 44’697.47 1’436’281.13 -55’736.11 1’380’545.02 
Evang. Kirchensteuer 273’507.96 17’629.41 291’137.37 -21’618.32 269’519.05 
Kath. Kirchensteuer 247’201.23 13’363.29 260’564.52 -10’491.50 250’073.02 
FW-Ersatzabgabe 83’289.83 9’743.77 93’033.60 -11’116.91 81’916.69 
IKV SG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
      
Total 13’256’394.10 427’589.37 13’683’983.47 -495’353.40 13’188’630.07 

 
Steuereingang zum Vergleich 
2023 14‘307‘690.38 
2022 12‘430‘908.82 
2021 13‘244‘746.11 
2020 13‘565‘682.57 
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Eidgenössische Abstimmungen Ja Nein Stimmbeteiligung 
 
1. 
 
 
2. 
 

3. März 2024 
Volksinitiative vom 28. Mai 2021 „Für ein 
besseres Leben im Alter (Initiative für eine 
13. AHV-Rente)“ 
Volksinitiative vom 16. Juli 2021 „Für eine 
sichere und nachhaltige Altersvorsorge 
(Renteninitiative)“ 

 
372 

 
 

206 
 

 

 
417 

 
 

574 
 

 

 
61.84% 

 
 

61.61% 
 

 
 
1. 
 
 
 
2. 
 
 

9. Juni 2024 
Volksinitiative vom 23. Januar 2020 „Maxi-
mal 10% des Einkommens für die Kranken-
kassenprämien (Prämien-Entlastungs-Initia-
tive)“  
Volksinitiative vom 10. März 2020 „Für tie-
fere Prämien – Kostenbremse im Gesund-
heitswesen (Kostenbremse-Initiative)“ 

 
171 

 
 
 

180 
 
 

 
424 

 
 
 

408 
 
 

 
46.38% 

 
 
 

46.38% 
 
 

3. 
 
4. 
 
 
 

Volksinitiative vom 16. Dezember 2021 „Für 
Freiheit und körperliche Unversehrtheit“  
Bundesgesetz vom 29. September 2023 
über eine sichere Stromversorgung mit er-
neuerbaren Energien (Änderung des Ener-
giesesetzes und des Stromversorgungsge-
setzes) 

193 
 

370 

401 
 

224 

46.38% 
 

46.46% 

 
1. 
 
 
2. 
 
 
 

22. September 2024 
Volksinitiative vom 8. September 2020 „Für 
die Zukunft unserer Natur und Landschaft 
(Biodiversitätsinitiative)“ 
Änderung vom 17. März 2023 des Bundes-
gesetzes über die berufliche Alters-, Hinter-
lassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) (Re-
form der beruflichen Vorsorge) 

 
201 

 
 

211 
 
 
 

 
421 

 
 

409 
 
 

 
49.34% 

 
 

49.42% 
 
 

 
 
1. 
 
 
2. 
 
3. 
 
 
4. 

24. November 2024 
Bundesbeschluss vom 29. September 2023 
über den Ausbauschritt 2023 für die Natio-
nalstrassen  
Änderung vom 29. September 2023 des Ob-
ligationenrechts (Mietrecht: Untermiete) 
Änderung vom 29. September 2023 des Ob-
ligationenrechts (Mietrecht: Kündigung we-
gen Eigenbedarfs) 
Änderung vom 22. Dezember 2023 des Bun-
desgesetzes über die Krankenversicherung 
(KVG) (Einheitliche Finanzierung der Leis-
tungen) 

 
331 

 
 

362 
 

354 
 
 

356 

 
271 

 
 

235 
 

243 
 
 

239 

 
47.93% 

 
 

47.78% 
 

47.62% 
 
 

47.78% 
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Kantonale Wahlen 

3. März 2024 
Wahl der Präsidentin oder des Präsidenten des Bezirksgerichts Arbon (Amtsdauer 2024-2028) 
Gewählt wurde: 

- Trinkler Mirjam 
Wahl der 3 Berufsrichterinnen oder Berufsrichter des Bezirksgerichts Arbon (Amtsdauer 2024-
2028) 
Gewählt wurden: 

- Carletta Marco 
- Styger Pascal 
- Sutter Heer Silke 

Wahl der 3 Ersatzmitglieder des Bezirksgerichts Arbon (Amtsdauer 2024-2028) 
Gewählt wurden: 

- Forster Hans Jörg 
- Wattinger Antonia 
- Zimmermann Jörg 

Wahl einer Friedensrichterin oder eines Friedenrichters des Bezirksgerichts Arbon (Amtsdauer 
2024-2028) 
Gewählt wurde: 

-  Minder Silvia 
Wahl der 4 nebenamtlichen Mitglieder des Bezirksgerichts Arbon (Amtsdauer 2024-2028) 
Gewählt wurden: 

- Fischer Carmen 
- Senn Gabriela 
- Di Nicola-Lindenmann Daniela 
- Näf Andreas 

7. April 2024 
Grossratswahlen 2024 und Wahl der 5 Mitglieder des Regierungsrates (Amtsdauer 2024 bis 
2028) 
Gewählt wurden:  

- Diezi Dominik 
- Schönholzer Walter 
- Martin Urs 
- Neuweiler Denise 
- Wiesmann Schätzle Sonja 

 
Gemeindeversammlungen  
28. Mai 2024 

- Jahresrechnung 2023 
- Einbürgerungsgesuch 

a) Desku Nikollë und Gjyste 
26. November 2024 

- Budget 2025 
- Einbürgerungsgesuche 

a) Cedele Marco 
b) Dörrmann Sascha 
c) Hoermann Guido 
d) Westphal Anja 
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Finanzbericht Jahresrechnung 2024  
 
Die Jahresrechnung 2024 der Politischen Gemeinde Uttwil und deren Gemeindewerke zeigt 
ein positives Ergebnis. Die Erfolgsrechnung schliesst bei einem Ertrag von CHF 6'299'391.90 
und einem Aufwand von CHF 5'848'962.19 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 450’429.71 
ab. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von CHF 284’500. Das Ergebnis ist somit um 
CHF 734'929.71 besser ausgefallen als budgetiert. Vom Ertragsüberschuss von 
CHF 450'429.71 wurden CHF 440’000 in die Vorfinanzierung des EK (Bilanz) für die Mehr-
zweckhalle eingelegt, CHF 10'429.71 wurden dem Eigenkapital (Bilanz) gutgeschrieben. Nach 
Verbuchung der Gewinnverwendung weist die Vorfinanzierung für die Mehrzweckhalle einen 
Saldo von CHF 4'000’000 und das Eigenkapital einen Saldo von CHF 3'326'898.64 aus. Die 
Hauptgründe für die Verbesserung gegenüber dem Budget sind auf die Mehreinnahmen von 
rund CHF 546’000 bei den Steuereingängen und rund CHF 160'000 Minderausgaben bei der 
Berufsbeistandschaft, den Alimentenbevorschussungen und dem Unterhalt der Strassen und 
Strassenbeleuchtung zurückzuführen. 
 
Die Rechnungslegung soll die tatsächliche Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zeigen und 
umfasst die Elemente Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Geldflussrechnung, An-
hänge zur Bilanz und Finanzkennzahlen. Zur besseren Beurteilung der finanziellen Lage einer 
Gemeinde werden Finanzkennzahlen definiert.  
 
Die betrieblichen Abschreibungen entsprechen dem Wertverzehr nach Nutzungsdauer und 
werden in den einzelnen Funktionen gebucht. Zusätzliche Abschreibungen sichern den Finanz-
bedarf für Investitionen. 
 
In der Investitionsrechnung werden Anlagen und Objekte mit mehrjähriger Nutzungsdauer er-
fasst. Für diese gilt eine Aktivierungsgrenze von CHF 100'000. Liegen die Anschaffungs- oder 
Erstellungskosten tiefer, erfolgt die Belastung direkt in der Erfolgsrechnung. 
 
 
Ergebnisübersicht Erfolgsrechnung  
 
Gegenüber dem Budget sind nachstehende Abweichungen zu verzeichnen: 
 

Funktion Abweichung zum Budget 
0 Allgemeine Verwaltung -136'005 
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung 39'984 
3 Kultur, Sport und Freizeit -23'641 
4 Gesundheit -54'205 
5 Soziale Sicherheit 154’869 
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 79'607 
7 Umwelt und Raumordnung 87'783 
8 Volkswirtschaft 16'522 
9 Finanzen und Steuern 570'016 
 Ergebnis/Abweichung 734'930 
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0120 Exekutive 
Die Gemeinderäte erhielten im 2024 eine der Teuerung angepasste Ressortentschädigung und 
die neue Arbeitsgruppe NMU begann ihre Arbeit. Die Sitzungsgelder belasteten erstmals die 
Rechnung. Die Funktion Exekutive zeigt einen Mehraufwand von CHF 7'518.85. 
 
0220 Allgemeine Dienste, übrige 
Für die Deliktaufarbeitung der Veruntreuung im 2022 sind CHF 100'000 zurückgestellt worden. 
CHF 60'997.50 konnten für Mehraufwände im 2023 verwendet werden und CHF 3'856.40 im 
2024. Der Restsaldo der Rückstellung von CHF 29'146.10 und die Zahlungen für Schadenersatz 
und Zinsen von der Delinquentin von CHF 30'132.40 mindern die durch die Veruntreuung und 
Freistellung der Person verursachten Lohnmehraufwände. Ausserdem entlastet die Rechnung 
auch die Mutterschaftsentschädigung einer Mitarbeiterin. Die Funktion 0220 zeigt darum 
Mehraufwände von nur CHF 2'618.93. 
 
0222 Bauverwaltung 
Das Konto 0222.3010.00 zeigt einen Mehraufwand von CHF 50'323.35, da die Pensenerhö-
hung von 40% (20% Uttwil/20% Kesswil) noch nicht im Budget berücksichtigt war. Die Hälfte 
der Lohn- und Sozialversicherungskosten zusammen mit Weiterbildungs- und Portokosten 
werden Kesswil über das Konto 0222.4612.00 in Rechnung gestellt. 
Durch die Publikation der meisten Inserate der Bauverwaltung im wöchentlichen Seeblickbei-
trag (Funktion 3320 verbucht), liegen die Inseratekosten unter Budget. 
Bei den Baubewilligungsgebühren wurden CHF 10'527.70 weniger eingenommen als budge-
tiert. Zu beachten ist, dass es hier immer zu Verschiebungen kommen kann, je nach Baumenge 
und Bauvolumen. 
Die Drittkosten für Berater, Gutachter und Fachexperten liegen CHF 5'616.45 unter Budget. 
 
0291 Gemeindezentrum 
Die nicht budgetierte jährliche Einlage in den Erneuerungsfonds des Gemeindezentrums ver-
ursacht eine Budgetabweichung von CHF 60’000. 
 
0292 Mehrzweckgebäude 
Es wurde eine Kaffeemaschine angeschafft. Zudem musste die Musik- und Mikrofonanlage 
sowie die Hauben-Waschmaschine ersetzt werden. 
Die Grundlagenerarbeitung, Planung und Erstellung der Machbarkeitsstudie des Neuen Mehr-
zweckgebäudes, sowie Höhenaufnahmen des Schulhausareales und Anforderungsprüfungen 
für den Neubau belasten das Konto 0292.3132.00 (Honorare Berater, Gutachter, Fachexper-
ten) mit CHF 50’112.70. 
Die Ausgaben in der Funktion 0292 liegen CHF 39'083.31 über Budget. 
 
0294 Land Schrammweg/Werftstrasse 
Die Swisscom hat uns einen jährlichen Mietzins von CHF 5'000 für die auf unserem Grund er-
richtete Mobilfunkantenne zu entrichten. Die Mieteinnahmen sind auf dem Konto 
9630.4430.03 budgetiert. 
 
1400 Allgemeines Rechtswesen (allgemein) 
Der Informatik-Nutzungsaufwand für die Applikation WebGIS der NRP Ingenieure AG liegt 
CHF 5'472.30 tiefer als budgetiert. Die Ausgaben für Vermessungsmutationen wie Datenhal-
tung und -nachführung und der Sammelstelle liegen CHF 4'786.65 über Budget. 
Mit acht Einbürgerungen zeigen die Einbürgerungsgebühren einen Mehrertrag von CHF 7'850. 
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1408 Regionale Berufsbeistandschaft 
Neu wird die Berufsbeistandschaft Uttwil nicht mehr von der Berufsbeistandschaft Oberthur-
gau (BBO), sondern von der Stadt Amriswil geführt. Gemäss Leistungsvereinbarung werden 
uns jährlich CHF 30 pro Einwohner in Rechnung gestellt. Die Berufsbeistandschaft Oberthur-
gau (BBO) hat Uttwil mit der Schlussrechnung CHF 9'932 rückerstattet. 
 
1506 Feuerwehr 
Der Gesamtüberschuss von CHF 32'338.73 wurde in die Spezialfinanzierung verbucht. Das 
Konto Spezialfinanzierung Feuerwehr weist einen Saldo CHF 406'697.42 auf. 
 
1620 Zivilschutz 
Die Mitgliederbeiträge werden gemäss der Einwohnerzahl bemessen. Der Beitrag an die Zivil-
schutzregion Oberthurgau (ZSO) beträgt im Jahr 2024 CHF 6.48 pro Einwohner. Der Beitrag an 
den Regionalen Führungsstab (RFS) beträgt im Jahr 2024 CHF 0.54 pro Einwohner. 
 
1621 Ziviler Gemeindeführungsstab 
Erstmals hat das Amt für Bevölkerungsschutz ein Anteil für Verbrauchsmaterial Hochwasser-
schutz, wie z.B. Sandsäcke, den Gemeinden in Rechnung gestellt. 
 
3120 Denkmalpflege und Heimatschutz 
Die Aufwendungen in dieser Funktion sind nicht kalkulierbar. Sie hängen von Renovationstä-
tigkeiten an denkmalgeschützten Objekten ab. Die jährliche Einlage in den NHG-Fonds von 
CHF 30'000 verursachte eine Budgetabweichung. 
 
3290 Kultur 
Mit Beschluss des Gemeinderates gewährten die Gemeinden Dozwil, Kesswil und Uttwil eine 
Defizitgarantie für die Durchführung der 1. Augustfeier mit Bundesrat Albert Rösti. Durch un-
vorhergesehene Ausgaben bei der Festorganisation entstanden Kosten von CHF 26'390.37 
(gemäss Abrechnung des OK). Ein Drittel der Kosten trägt Uttwil CHF 8'796.80. 
 
3320 Massenmedien (allgemein) 
Im wöchentlichen Seeblickbeitrag enthalten sind auch Inserate der Bauverwaltung, Zivilstand-
sänderungen und Todesanzeigen, wodurch Kosten in den Funktionen 0222, 1400  und 7710 
eingespart werden konnten. 
Die Kosten der Funktion 3320 liegen im Budget. 
 
3410 Sport 
Diverse Beiträge an Organisationen wie der Betriebsbeitrag EZO, Winterwasser und Pikes, lie-
gen im Budget. 
Ausserordentlich waren ein Defizitbeitrag an Energiekosten des EZO und der Sponsoringbei-
trag für das Thurgauer Kantonalturnfest 2024 in der Region Arbon/Roggwil. 
 
3415 Bojenfeld 
Die budgetierte Konzession von CHF 8'000 Konto 3415.4120.00 ist in die Benützungsgebühr 
Konto 3415.4240.00 eingerechnet. 
Das Konto Spezialfinanzierung Bojenfeld Infrastruktur weist einen Saldo von CHF 88’146.50 
auf. Solange der Saldo über CHF 10'000 liegt, fliesst der Gesamtüberschuss dieser Funktion in 
das Ergebnis der Gemeinde. 
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3420 Freizeit/Park- und Uferanlagen, Wanderwege, Ruhebänke 
Es mussten 11 Schilder des Gehölzlehrpfandes ersetzt werden. Der Gemeindeanteil (50%) an 
den Unterhalt der Flurstrassen beträgt CHF 19'992.25. 
 
4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime 
Der Beitrag an den Kanton für die stationäre Krankenpflege lag im Jahre 2024 um CHF 14’832 
höher als angenommen. Tendenziell muss mit weiteren Erhöhungen der Beiträge gerechnet 
werden. 
Im 2024 wurde die Vergleichsvereinbarung zwischen den Pflegeheimen des Kantons Thurgau 
sowie allen Thurgauer Gemeinden, vertreten durch den Verein Thurgauer Gemeinden (VTG), 
abgeschlossen. Gemäss Kostenteiler des Vergleiches belastet der VTG seinen in Vorkasse ge-
leisteten Beitrag der MiGeL-Kosten 2015-2017 (Mittel und Gegenständeliste) von gesamt CHF 
731'398.90 den Gemeinden, der Gemeindeanteil für Uttwil beträgt CHF 2'514.71. 
 
4210 Ambulante Krankenpflege 
Mit dem Verein Spitex Region Romanshorn besteht eine Leistungsvereinbarung. Der Gemein-
debeitrag an die Langzeitpflege Spitex beträgt im Geschäftsjahr CHF 186'775.65, Budgetbetrag 
CHF 145'000. Es sind steigende Kosten bei den privaten Spitexdiensten (Restkostenfinanzie-
rung) zu verzeichnen. Der Kanton beteiligt sich an den ambulanten Pflegekosten mit 
CHF 67'882.53. 
 
4220 Notfallsystem 
Die Miete von zwei Defibrillatoren beim Gemeindezentrum und am Steg wurde für das 2024 
budgetiert. Durch Verzögerungen bei der Vorbereitung nötiger Installationen konnten die Ge-
räte erst im 2025 angeschafft werden. 
 
5120 Prämienverbilligungen 
Prämienverbilligungen werden an Personen in wirtschaftlich schwachen Verhältnissen be-
zahlt. Der Gemeindeanteil an die Prämienverbilligung (IPV) liegt gemäss Abrechnung des Kan-
tons um CHF 17'420.50 über dem Budget. Die Aufhebung der Prämienausstände lag um 
CHF 15’000 tiefer und die rückerstatteten Krankenkassenprämienübernahmen dank Case Ma-
nagement CHF 2’850 über Budget. 
 
5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso 
Die Kosten für Bevorschussung von Kinderalimenten lagen tiefer als budgetiert. Die Rückzah-
lungen lagen CHF 725.95 höher als die Auszahlungen. 
 
5451 Betreuungseinrichtungen 
Je nach Benützung und der entrichteten Elternbeiträge schwanken die Gemeindebeiträge 
(Leistungsvereinbarung) an den Tagesfamilienverein Mittel- und Oberthurgau und das Chin-
derhuus Sunnehof. Bei der Tagesstruktur Uttwil hat die Gemeinde eine Defizitgarantie ausge-
sprochen (gemäss Leistungsvereinbarung). Für die gesamte funktionale Gliederung resultierte 
ein Minderaufwand von CHF 10'339.45. 
 
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 
3637.10 / 4260.51 Unterstützung an Thurgauer Bürger:  CHF   96’610.00 
3637.20 / 4260.52 Unterstützung an übrige Schweizer Bürger: CHF   45'662.95 
3637.30 / 4260.53 Unterstützung an Ausländer:   CHF   29'866.60 
Total         CHF 172'139.55 
Der Nettoaufwand für die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe beträgt CHF 202'068.05 (Vorjahr 
CHF 154'930.70). Der Aufwand pro Einwohner beträgt CHF 106.13 (Vorjahr CHF 81.20), bei 
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einer Einwohnerzahl von 1'904. Durch die aktive Bewirtschaftung sind Unterstützungsgelder 
von CHF 119'131.80 zurückbezahlt worden. 
 
5730 Asylwesen 
3637.40 Beiträge an Asylsuchende     CHF 40'130.35 
4260.54 Rückvergütungen von Asylsuchenden   CHF 10'216.15 
4611.00 Kantonsbeiträge für Betreuung Asylsuchende  CHF 50'598.00 
Mit den verbuchten Rückvergütungen und Beiträgen weist das Konto Asylwesen einen Netto-
ertrag von CHF 20'683.79 auf (Budget Nettoertrag CHF 32'000). Ende Jahr waren der Ge-
meinde Uttwil drei Asylbewerber zugeteilt. 
 
5790 Soziale Dienste 
Die Leiterin Soziale Dienste kündigte auf den 31. Mai 2024. Da nur für fünf Monate Lohnkosten 
anfielen, liegt der Lohnaufwand CHF 30'631.25 unter Budget. 
Per 1. Juni 2024 werden die Sozialen Dienste Uttwil von der Stadt Amriswil geführt. In der 
Leistungsvereinbarung ist für die Dienstleistung eine Jahrespauschale von CHF 40'622.70 ver-
einbart. Pro rata für sieben Monate (Juni – Dezember 2024) ergibt das eine zu leistende Ent-
schädigung von CHF 23'696.40. 
 
6150 Gemeindestrassen 
Die Unterhaltskosten für die Strassen und Verkehrswege und die Strassenbeleuchtung liegen 
CHF 60'353.78 unter Budget. 
Die grössten Ausgabeposten waren für den Deckbelag Seeweg CHF 50'947.71 und den Deck-
belag Emeligarten CHF 4'209.91. 
Auch fielen die Kosten für den Stromankauf der Strassenbeleuchtung CHF 10'754.50 geringer 
aus als budgetiert. In Summe resultierte für die gesamte Funktion ein erfreulicher Minderauf-
wand von CHF 67'562.07. 
 
6151 Parkplätze 
Beim Bahnhofparkplatz wurden CHF 15'523.87 eingenommen, budgetiert waren CHF 14'000.  
 
6290 Öffentlicher Verkehr 
Der Verkauf der SBB-Tageskarten endete per 31. Januar 2024. 
 
7101 Wasserwerk (Gemeindebetrieb) 
Die Rechnung der Wasserversorgung wird als Spezialrechnung geführt. Überschüsse bzw. 
Rückschläge werden über die Spezialfinanzierung ausgeglichen. Das Ergebnis hat auf die Ge-
meinderechnung keinen direkten Einfluss (gebührenfinanziert). Der Überschuss von 
CHF 150'262.05 wird als Einlage in die Spezialfinanzierung verbucht. Das Konto der Spezialfi-
nanzierung weist einen Saldo von CHF 910'925.58 (2023: CHF 760'663.53) auf. 
 
7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) 
Die Rechnung der Abwasserversorgung wird als Spezialrechnung geführt. Überschüsse bzw. 
Rückschläge werden über die Spezialfinanzierung ausgeglichen. Das Ergebnis hat auf die Ge-
meinderechnung keinen direkten Einfluss (gebührenfinanziert). Der Überschuss von 
CHF 77'904.13 (Budget Entnahme CHF 126'800) wird als Einlage in die Spezialfinanzierung ver-
bucht. Das Konto der Spezialfinanzierung weist einen Saldo von CHF 196'786.09 
(2023: CHF 118'881.96) auf. 
Für den Betriebskostenanteil wird eine separate Buchhaltung vom Abwasserzweckverband 
Region Kesswil geführt und gemäss der Kostenverteilung in Rechnung gestellt. 
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7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) 
Nur Bauingenieurleistungen für den Unterflurcontainer Kirchhalde und Ausgaben für die Neu-
bepflanzung belasteten den Unterhalt übrige Tiefbauten. Die Altlastenüberwachung Grenz-
bach belastete die diesjährige Rechnung nicht. In Summe liegen die Aufwände dieser Funktion 
CHF 40'279.10 unter Budget.  
 
7410 Gewässerverbauungen/Bachunterhalt 
Die Aktivierung des Eisweiherdammes löst zusätzliche Abschreibungen von CHF 27'657 wäh-
rend 50 Jahren aus. Die noch ausstehenden Subventionsbeiträge von Bund und Kanton wer-
den den jährlichen Abschreibungsbetrag mindern. Dank der tiefen Ausgaben für den Hoch-
wasserschutz im laufenden Jahr weist die Funktion in Summe einen Minderaufwand von 
24'810.20 aus.  
 
8121 Flurstrassen und Entwässerungsanlagen 
Beim Booholz und Oberfeld wurden die Flurstrassen 336 und 376 und beim Langfeld die 
Flurstrassen 276 und 784 saniert. 
Die Rechnung über Flurstrassen und Entwässerungsanlagen wird als Spezialrechnung geführt. 
Überschüsse bzw. Rückschläge werden über die Spezialfinanzierung ausgeglichen (gebühren-
finanziert). Der Rückschlag von CHF 22'786.40 wird als Entnahme aus der Spezialfinanzierung 
verbucht. Das Konto Spezialfinanzierung «Flurstrassen und Entwässerungsanlagen» weist ei-
nen Saldo von CHF 114'993.30 (2023: CHF 137'780.30) aus. 
 
8721 Gasversorgung 
Die Rechnung der Gasversorgung wird als Spezialrechnung geführt. Überschüsse bzw. Rück-
schläge werden über die Spezialfinanzierung ausgeglichen. Das Ergebnis hat auf die Gemein-
derechnung keinen direkten Einfluss (gebührenfinanziert). 
Die Gasversorgung schliesst mit einem Gewinn von CHF 155'595.67 ab. Das Konto der Spezi-
alfinanzierung weist einen Saldo von CHF 1'066'368.47 (2023: CHF 910'772.80) aus. Der Ge-
winn konnte dank der Ausschüttung des GOS Zweckverbandes von CHF 81'760 und des güns-
tigen Gaseinkauf realisiert werden. Die Abweichung zum Budget beträgt CHF 124'945.67.  
 
8730 Seewasser Wärmenutzung 
Diese Funktion wird seit Anfang 2023 geführt. Das Vorprojekt Fernwärmeversorgung gemäss 
Gemeinderatsbeschluss vom 04.06.2023 löste Ausgaben von CHF 38'017.10 aus. 
 
9100 Allgemeine Gemeindesteuern 
Das Ergebnis der Gemeindesteuern schliesst gesamthaft gegenüber dem Budget mit einem 
Mehrertrag von CHF 359'508.69 ab. Bei den natürlichen Personen im Rechnungsjahr ergab 
sich ein Mehrertrag von CHF 86'488.70 und bei den natürlichen Personen für die Steuern 
früherer Jahre wurde ein Mehrertrag von CHF 217'353.05 erzielt. Bei den juristischen Perso-
nen und den Quellensteuern ist ein Mehrertrag gegenüber dem Budget von CHF 52'588.20 zu 
verzeichnen. Die tatsächlichen Forderungsverluste (Abschreibung Debitoren) betrugen 
CHF 21'921.26. Die durchschnittliche Steuerkraft zu 100% pro Einwohner ist CHF 2'932.91 
(2023: CHF 3'113.59). 
 
9300 Finanz- und Lastenausgleich 
Der aufgrund der Steuerkraft zu leistende Betrag an den Finanzausgleich beträgt CHF 94’105, 
Budgetbetrag CHF 90’000.  
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9500 Ertragsanteile, übrige 
Der Ertrag aus Grundstückgewinnsteuern liegt CHF 156'905.30 und der Ertrag aus Liegen-
schaftssteuern CHF 26'272.70 über dem Budget. Die Grundstückgewinnsteuern werden von 
den Aktivitäten auf dem privaten Immobilienmarkt bestimmt (Handänderungen), weshalb 
diese Erträge kaum einzuschätzen sind. 
 
 
Investitionsrechnung  
 
Die Nettoinvestitionen belaufen sich auf CHF 801'817.70. Im steuerfinanzierten Bereich wur-
den Ausgaben von CHF 446'508.45 und im gebührenfinanzierten Bereich von CHF 355'309.25 
realisiert. 
 
INV00030 HWS Retention Eisweiher/Sanierung unterer Damm   
Da die Ausgaben für die Sanierung des Eisweiherdamms im 2023 und 2024 anfielen, die 
budgetierten Ausgaben aber auf die Jahre 2022, 2023 und 2024 verteilt waren, müssen die 
Totalausgaben verglichen werden. 

Jahr  Realisierungskosten  Budgetbetrag 
2022      CHF    780'000  Bewilligung des Kantons  

noch nicht eingegangen 
2023  CHF 1'198'714.50  CHF    540’000 
2024  CHF    184'098.50  CHF    700’000 
Total  CHF 1'382'813.00  CHF 2'020’000 
 
Da die Überarbeitung diverser Nachweise noch aussteht, sind die budgetierten Einnahmen 
aus den Investitionsbeiträgen vom Bund CHF 300'000 und Kanton CHF 240'000 (Subventionen) 
für den Eisweiherdamm im 2024 noch nicht ausbezahlt worden. Die Sanierung des Damms ist 
abgeschlossen und die Investitionsbeiträge von insgesamt CHF 540’000 sollten voraussichtlich 
im 2025 gutgeschrieben werden. 
 
INV00037 Sanierung Seestrasse Süd 
Realisierungskosten: CHF 262'409.95 / Budgetbetrag: CHF 350'000 
 
INV00039 Erneuerung Netzanschluss West 1. Etappe 
Realisierungskosten: CHF 122'040.20 / Budgetbetrag: CHF 190'000 
 
INV00053 Wasserleitung Paul Ilg-Weg 
Realisierungskosten: CHF 124'077.23 / Budgetbetrag: CHF 180'000 
 
INV00047 Regenwasser-Kanal Waidacker-See 
Realisierungskosten: CHF 109'191.82 / Budgetbetrag: CHF 125'000 
 
INV00056 Werterhaltungsmassnahmen Abwasser- und Meteorwasserleitungen und GEP 
Realisierungskosten: CHF 0 / Budgetbetrag: CHF 150'000 
Jährlicher Budgetposten für allfällige Sanierungen und Nachführungen des GEP (genereller 
Entwässerungsplan). 
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Bilanz  
 
Das Eigenkapital weist nach der Verbuchung der Gewinnverwendung von CHF 10'429.71 aus 
dem Rechnungsergebnis einen neuen Stand von CHF 3'326'898.64 aus. 
 
Das Konto Vorfinanzierung für die Mehrzweckhalle weist nach der Verbuchung der Gewinn-
verwendung von CHF 440'000 aus dem Rechnungsergebnis einen neuen Stand von 
CHF 4’000'000 aus. 
 
Die vom Gemeinderat vorgeschlagene Gewinnverwendung ist in der vorliegenden Jahresrech-
nung 2024 bereits gebucht.  
 
Antrag des Gemeinderates  
 
Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung und den Jahresbericht 2024 der Gemeinde Uttwil an 
seiner Sitzung vom 22. April 2025 für in Ordnung befunden und genehmigt.  
 
Der Gemeinderat beantragt, die Jahresrechnung 2024 und die Verwendung des Gewinns 
wie folgt zu genehmigen: 
 
-  Einlage Vorfinanzierung der Mehrzweckhalle CHF 440'000 
-  Zuweisung Ertragsüberschuss zum Eigenkapital CHF 10'429.71 
 
 
Für den Gemeinderat Uttwil 
 
 
 
 
 
Caroline Kürzi-Schmid  Aliye Gül   Urs Raschle 
Gemeindepräsidentin   Gemeindeschreiberin  Finanzverwalter 
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Bezeichnung

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) 10’429.71
Abschreibungen von Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträgen 112’365.00
Realisierte Kursverluste (+) und Gewinne (-) / Wertberichtigungen Anlagen FV 0.00
Abnahme (+) / Zunahme (-) von Forderungen -2’929.14
Abnahme (+) / Zunahme (-) von aktiven Rechnungsabgrenzungen -337’010.12
Abnahme (+) / Zunahme (-) von Vorräten -895.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von laufenden Verbindlichkeiten 180’419.99
Abnahme (-) / Zunahme (+) von passiven Rechnungsabgrenzungen 38’309.78
Abnahme (-) / Zunahme (+) von langfristigen Rückstellungen -33’002.50
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Spezialfinanzierung und  Fonds im Eigenkapital 492’269.43
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Vorfinanzierungen 440’000.00

Geldfluss aus operativer Tätigkeit 899’957.15

Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -801’817.70
Vergabe bzw. Kauf (+) / Rückzahlung bzw. Verkauf (-) von Darlehen und Beteiligungen, 
Grundkapitalien VV 0.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen -801’817.70

Kauf (-) / Verkauf (+) / Investitionen (-) von Sachanlagen FV 0.00
Zunahme (-) / Abnahme (+) von Kontokorrenten (aktive) mit Dritten 0.00
Kauf (-) / Verkauf (+) von Finanzanlagen 2’500’000.00
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen 2’500’000.00

Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit 1’698’182.30

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Kontokorrenten (passive) mit Dritten -522’411.11
Rückzahlung (-) / Aufnahme (+) von Finanzverbindlichkeiten 0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+)  Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanz. und Fonds im FK 0.00

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit -522’411.11

Total Geldfluss 2’075’728.34

Bestand Flüssige Mittel 01.01.2024 4’775’243.04

Bestand Flüssige Mittel 31.12.2024 6’850’971.38

Kontrollrechnung Geldfluss 2’075’728.34

Geldflussrechnung
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Stand per  Stand per
Eigenkapitalnachweis 01.01.2024 Einlage Entnahme 31.12.2024

Spezialfinanzierung im Eigenkapital

Spezialfinanzierung Wasser 760’663.53 150’262.05 0.00 910’925.58
Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung 118’881.96 77’904.13 0.00 196’786.09
Spezialfinanzierung Gasversorgung 910’772.80 155’595.67 0.00 1’066’368.47
Spezialfinanzierung Feuerwehr 374’358.69 32’338.73 0.00 406’697.42
Spezialfinanzierung Bootshafen 39’991.60 8’955.25 0.00 48’946.85
Spezialfinanzierung Bojenfeld 88’146.50 0.00 0.00 88’146.50
Spezialfinanzierung Flurstrassen 137’780.30 0.00 22’786.40 114’993.90

Fonds im Eigenkapital

NHG-Fonds 235’000.00 30’000.00 0.00 265’000.00
Erneuerungsfonds Gemeindezentrum 690’000.00 60’000.00 0.00 750’000.00

Vorfinanzierungen

Vorfinanzierung und 
Erneuerungsfonds Mehrzweckgebäude 3’560’000.00 440’000.00 0.00 4’000’000.00

Bilanzüberschuss

Jahresergebnis 76’548.61 10’429.71 76’548.61 10’429.71
Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre 3’239’920.32 76’548.61 0.00 3’316’468.93

Total 10’232’064.31 1’042’034.15 99’335.01 11’174’763.45

Anhang 1: Eigenkapitalnachweis
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Leasingverbindlichkeiten 2022 2023 2024

FAIGLE Farb-System IM C3500A
Multifunktionssystem (Kopierer/Scanner) 7’084.00       5’236.00       3’388.00       
Mietdauer 60 Monate ab 01.11.2021

Total 7’084.00       5’236.00       3’388.00       

Anhang 5:  Leasingverbindlichkeiten
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Konto Bezeichnung / Lage Parz.-Nr. Flächenmass Kaufjahr Bilanzwert

1080.00 Wiesland Buuwis 352 12'396 m2 1975 123’449.00

1080.00 Landwirtschaftsland Grabnerwies 889 9'633 m2 2019 58’750.00
Total 182’199.00

Konto Bezeichnung / Lage Parz.-Nr. Flächenmass Assek. Nr. Versicherungswert Restbuchwert

1400.00 Diverse Parzellen 0.00
Spielplatz/Pärkli beim Fischerhafen 247 644 m2
Landestelle/Steg 90 709 m2
Halbinseli mit Strandboden 
Uferweg 462 3'123 m2
Sitzplatz mit Strandboden 
Uferweg 561 1'442 m2
Parkplatz Bahnhof 845 1'386 m2
Parkplatz Frohsinn 189 895 m2
Entsorgungsstelle Bahnhofstrasse 820 329 m2

Seeufergestaltung beim Fischer-
hafen (Konzession Badewiese)

1404.00 Hochbauten
Mehrzweckhalle mit Parkplatz 577/609 2'242 m2 207 2’743’000
Lager Werkhof Seestrasse 182 155 m2 170 142’000
Schützenhaus, Scheibenstand 300/339 1'196 m2 57/59 448’000
Gemeindezentrum 64 3'010 m2 658’917.26
Verwaltungsgebäude 575 3’293’000
Werkgebäude (mit FwDepot) 576 852’000
Wohnhaus (Haus Füllemann) 168 851’000

Total 8’329’000 658’917.26

Liegenschaften des Finanzvermögens

Liegenschaften des Verwaltungsvermögens

Eigentümer: Kanton Thurgau
Unterhalt:    Politische Gemeinde

Anhang 6: Liegenschaftenverzeichnis



39

Anhang 7: Zusätzliche Angaben 
 

Abschreibungskategorien 

Nr. Bezeichnung Dauer in% 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 

Grundstücke nicht bebaut 
Gebäude, Hochbauten 
Tiefbauten 
Wald und übrige Sachanlagen 
Kanal- und Leitungssystem, Gewässerverbauung 
Orts- und Regionalplanungen 
Mobilien, Ausstattungen, allg. Fahrzeuge 
Spezialfahrzeuge 
Informatik- und Kommunikationssysteme 
Immaterielle Anlagen 

40 
33 
40 
40 
50 
10 

8 
15 

4 
5 

2.5 
3.0 
2.5 
2.5 
2.0 

10.0 
12.5 

6.7 
25.0 
20.0 

 
Die Aktivierungsgrenze liegt bei CHF 100‘000.00. 
 
 
Richtlinien für zusätzliche Abschreibungen / Richtlinien für den Umgang mit ausserordentlichen 
Abschlüssen in der Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Uttwil insbesondere bezüglich 
zusätzlicher Abschreibungen 
 
Im Rahmen der Umstellung der Jahresrechnung auf das System des Harmonisierten Rechnungsmodells 2 
(HRM2) wurde der Umgang mit ausserordentlichen Rechnungsergebnissen geregelt. 
 
Positive Rechnungsabschlüsse 
Diese werden als Jahresergebnis ausgewiesen. Der Gemeinderat beantragt, bei ausserordentlich guten 
Rechnungsabschlüssen der Gemeindeversammlung um zusätzliche Abschreibungen auf dem 
Verwaltungsvermögen zu tätigen. 
 
Falls alles Verwaltungsvermögen abgeschrieben ist, wird der ganze Überschuss direkt dem Jahresergebnis 
zugeschrieben, ausser es bestehen Projekte, für welche eine Vorfinanzierung (VF) gemacht werden soll. 
Eine VF darf aber nur gemacht werden, wenn ein positiver Rechnungsabschluss vorliegt. Eine VF wird 
grundsätzlich nach denselben Prinzipien gebildet wie die zusätzlichen Abschreibungen. Als Zielgrösse des 
Bilanzüberschusses setzt sich der GR eine Höhe von maximal zwei Jahressteuererträgen. 
 
Negative Rechnungsergebnisse 
Diese werden grundsätzlich als Jahresergebnis ausgewiesen. Spätestens wenn der Bilanzüberschuss auf 
einen Betrag fällt, der kleiner als das Dreifache des negativen Rechnungsabschlusses ist, muss der 
Steuerfuss erhöht werden. Ganz allgemein ist aber so zu budgetieren, dass mindestens ein 
ausgeglichenes Jahresergebnis erwartet werden kann, keinesfalls aber mehr als 10% des beim letzten 
Jahresabschluss vorhandenen Bilanzüberschusses aufgebraucht wird. Ausserordentliche Situationen 
bleiben vorbehalten, Abweichungen von diesem Prinzip sind aber zuhanden des 
Gemeinderatsprotokolls (eventuell auch zuhanden der Versammlung) zu begründen und zu 
dokumentieren. 
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Finanzkennzahlen 2024 

Kennzahlen sind wichtige Grössen für die Führung einer Gemeinde. Sie zeigen finanzpolitische 
Trends auf und unterstützen das Gemeindemanagement in der Steuerung der Finanzpolitik. Auf in-
terkantonaler aber auch interkommunaler Ebene sollen die wichtigsten Kennzahlen jährlich ermit-
telt und veröffentlicht werden. Zur Erhebung der Kennzahlen nach HRM2 gelten unterschiedliche 
Berechnungsweisen wie nach dem bisherigen Rechnungsmodell. 
 

Selbstfinanzierungsgrad 
(Selbstfinanzierung x 100 : Nettoinvestitionen) 
 
 2024  2023 2022 
ohne Werke 137.6 % 53.1 % 100.0 %   
 
Aussage:  Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt an, in welchem Ausmass Neuinvestitionen durch selbsterwirtschaf-

tete Mittel finanziert werden können. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuver-
schuldung. Liegt der Wert über 100 %, können Schulden abgebaut werden. 

 
Richtwerte:  > 100 %  ideal 
 80 - 100 %  gut vertretbar 
 50 % 80 %  problematisch 
 < 50 %  ungenügend 

Selbstfinanzierungsanteil 
(Selbstfinanzierung x 100 : Laufender Ertrag) 
 
 2024 2023 2022 
ohne Werke 13.7 % 18.0 % 21.7 % 
 
Aussage:  Der Selbstfinanzierungsanteil charakterisiert die Finanzkraft und den finanziellen Spielraum einer Ge-

meinde. Er gibt an, welchen Anteil ihres Ertrages die öffentliche Körperschaft zur Finanzierung ihrer 
Investitionen aufwenden kann. 

 
Richtwerte:  > 20%  gut 
 10 - 20 %  mittel 
 < 10 %  schwach 

Nettoverschuldungsquotient 
(Nettoschulden im Verhältnis zu Direkten Steuern) 
 
 2024 2023 2022 
 - 232.4 % - 212.8 % - 274.2 % 
 
Aussage:  Der Nettoverschuldungsquotient gibt an, welcher Anteil der direkten Steuern der natürlichen und ju-

ristischen Personen nötig ist, um die Nettoverschuldung abzutragen. 
 
Richtwerte:  < 100 %  gut 
 100 - 150 % genügend 
 > 150 %  schlecht 

Steuerkraft pro Einwohner 
(100 % einfache Steuer durch Einwohner) 
 
 2024 2023 2022 
 CHF 2'932.91 CHF 3'113.59 CHF 2'695.09 
 
Aussage:  Eine hohe Steuerkraft pro Einwohner weist auf eine hohe Finanzkraft der Steuerzahler hin. Im Ver-

gleich mit anderen Gemeinden kann deren Wohlstand ermessen werden. Diese Kennzahl kann nur 
innerhalb des Kantons sinnvoll verglichen werden. 

 
Beurteilung: je höher, umso besser 
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Nettoverschuldung bzw. Nettovermögen pro Einwohner 
(Finanzvermögen abzüglich Fremdkapital: durch Anzahl Einwohner) 
 
 2024 2023 2022 
 CHF 3'555.00 CHF 3'428.00 CHF 3'801.00 
 
Aussage:  Die Nettoschuld pro Einwohner wird als Gradmesser für die Verschuldung verwendet. Ein positiver 

Wert entspricht einem Nettovermögen pro Einwohner. 
 
Richtwerte:  > CHF 0  Nettovermögen 
 CHF 0 - CHF -1'000  geringe Verschuldung 
 CHF -1'001 - CHF -2'500  mittlere Verschuldung 
 CHF -2'501 - CHF -5'000  hohe Verschuldung 
 > CHF -5'000  sehr hohe Verschuldung 

Kapitaldienstanteil 
(Kapitaldienst x 100 : Laufender Ertrag) 
 
 2024 2023 2022 
ohne Werke 1.10 % 0.85 % 1.10 % 
 
Aussage:  Der Kapitaldienstanteil ist die Messgrösse für die Belastung des Haushalts durch Kapitalkosten. Die 

Kennzahl gibt Auskunft darüber, wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Ab-
schreibungen (= Kapitaldienst) belastet ist. Ein hoher Anteil weist auf einen enger werdenden finanzi-
ellen Spielraum hin. 

 
Richtwerte: < 5 %  geringe Belastung 
 5 - 15 %  tragbare Belastung 
 > 15 %  hohe Belastung 

Zinsbelastungsanteil 
(Nettozinsaufwand x 100 : Laufender Ertrag) 
 
 2024 2023 2022 
ohne Werke - 0.90 % - 0.38 % 0.00 % 
 
Aussage:  Der Zinsbelastungsanteil sagt aus, welcher Anteil des Laufenden Ertrages durch den Zinsaufwand ge-

bunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum.  
 
Richtwerte:  0 - 4 %  gut 
 4 - 9 %  genügend 
 > 9 %  schlecht 

Bruttoverschuldungsanteil 
 
 2024 2023 2022 
ohne Werke 32.03 % 35.80 % 54.15 % 
 
Aussage:  Der Kennzahl misst die Bruttoverschuldung im Verhältnis zu den Erträgen. Die Verschuldung wird als 

kritisch eingestuft, wenn die Schwelle von 200% überschritten wird. 
 
Richtwerte:  < 50% sehr gut 
 50 – 100 % gut 
 100 – 200 % mittel bis schlecht 
 200 – 300 % kritisch 
 > 300 %  sehr kritisch 
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3. EINBÜRGERUNGSGESUCHE 
 
 
a) Bechtold Martin, Lioba mit Sohn Aristide 

  
 
Der Gemeinderat hat die Gesuchsteller mündlich und schriftlich befragt. Martin und Lioba 
Bechtold und Sohn Aristide sind mit den schweizerischen Bräuchen und Sitten gut vertraut 
und verfügen über eine ausreichende Existenzgrundlage. 
 
 
Antrag 
Der Gemeinderat beantragt, dem Antrag um Aufnahme in das Gemeindebürgerrecht von 
Uttwil zuzustimmen.  
 
 
 
b) Koetter Alicia-Sophie 

  
 
Der Gemeinderat hat die Gesuchstellerin mündlich und schriftlich befragt. Alicia-Sophie 
Koetter ist mit den schweizerischen Bräuchen und Sitten gut vertraut und verfügt über eine 
ausreichende Existenzgrundlage. 
 
 
Antrag 
Der Gemeinderat beantragt, dem Antrag um Aufnahme in das Gemeindebürgerrecht von 
Uttwil zuzustimmen.  

Die Gesuchstellerin Alicia-Sophie Koetter, 2000, ist deutsche 
Staatsangehörige und wohnt seit 1. Januar 2005 in Uttwil an der 
Oberdorfstrasse 14. 
 
Alicia-Sophie Koetter ist gelernte Buchhändlerin EFZ und hat 
Design Management an der Hochschule Luzern studiert. Sie 
befindet sich nun in den Anfängen ihrer Berufslaufbahn.  
 

Die Gesuchsteller Martin Bechtold, 1972, und Lioba Maria 
Bechtold, 1971, mit ihrem Sohn Aristide Noah, 2006, sind 
deutsche Staatsangehörige und wohnen seit 18. April 2014 bzw. 
seit 16. April 2014 in Uttwil am Seeweg 23b. 
 
Martin Bechtold arbeitet als CEO bei der Fatzer AG in 
Romanshorn. Lioba Bechtold arbeitet als Klassenassistenz und 
Schwimmlehrperson bei der Primarschule in Güttingen. Aristide 
besucht das Internat des Droste-Hülshoff-Gymnasiums in 
Meersburg (D). 
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c) Koetter Uwe und Ute 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Gemeinderat hat die Gesuchsteller mündlich und schriftlich befragt. Uwe und Ute Koetter 
sind mit den schweizerischen Bräuchen und Sitten gut vertraut und verfügen über eine 
ausreichende Existenzgrundlage. 
 
 
Antrag 
Der Gemeinderat beantragt, dem Antrag um Aufnahme in das Gemeindebürgerrecht von 
Uttwil zuzustimmen.  

Die Gesuchsteller Uwe Koetter, 1959, und Ute Koetter, 
1963, sind deutsche Staatsangehörige und wohnen seit  
1. Januar 2005 in Uttwil an der Oberdorfstrasse 14. 
 
Uwe Koetter hat bis Februar 2025 als Senior Advisor bei der 
Sanofi-Aventis (Suisse) SA in Vernier gearbeitet und ist jetzt 
selbständig tätig. Ute Koetter arbeitet als Geschäftsführerin 
bei der Amavita Apotheke Derby in Wil SG.  



Bestelltalon für die ausführliche Ausgabe Jahresrechnung 2024 

Die Gemeinde Uttwil beliefert die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger mit 
der verkürzten Variante der Jahresrechnung 2024. Die ausführliche Ausgabe 
kann bei der Gemeindeverwaltung bezogen oder mit diesem Talon bestellt 
werden. Sie ist auch unter www.uttwil.ch/finanzen einsehbar. 

Name__________________________________________________________ 

Vorname_______________________________________________________ 

Adresse________________________________________________________ 

Datum__________________Unterschrift_____________________________ 



Budget 2015
der Politischen Gemeinde Hefenhofen

Gemeindeversammlung

Dienstag, 2. Dezember 2014, 20.00 Uhr
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w
w

w
.z

im
m

er
m

an
n

-d
ru

ck
.c

h

Geschäftsantwortsendung Invio commerciale risposta
Envoi commercial-réponse

B Nicht frankieren
Ne pas affranchir
Non affrancare

Gemeinde Hefenhofen
Amriswilerstrasse 30
8580 Hefenhofen

Gemeinde_Hefenhofen_Umschlag15.indd   1 25.09.14   12:33

Gemeinde Uttwil
Zentrumsplatz 2
8592 Uttwil


